
 

Außerordentliche Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 (Aufhebung des 

bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 

2022/I (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende 

Neufassung von § 4 Abs. 7 der Satzung) und zu Tagesordnungspunkt 9 (Schaffung eines 

neuen Genehmigten Kapitals 2022/II (auch mit der Möglichkeit zum 

Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 

Abs. 10 für den Fall der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 

vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung) 

 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Februar 2019 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 12. Februar 2024 das Grundkapital 

der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- und/oder 

Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 321.600.000 Euro zu erhöhen. Von 

dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher keinen Gebrauch gemacht. 

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, bei Bedarf ihre Eigenmittel durch Einsatz des 

genehmigten Kapitals zu verstärken, soll das durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 

13. Februar 2019 geschaffene genehmigte Kapital nunmehr durch ein neues, grundsätzlich 

inhaltsgleiches und der Höhe nach unverändertes genehmigtes Kapital ersetzt werden, welches unter 

Einhaltung der gesetzlich zulässigen Höchstgrenze in Höhe von rund 35 Prozent des derzeitigen 

Grundkapitals sowie mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschaffen werden soll (Genehmigtes Kapital 

2022/I). Darüber hinaus soll aufschiebend bedingt auf das Wirksamwerden der unter 

Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 zum Beschluss vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung ein zusätzliches, 

inhaltlich korrespondierendes genehmigtes Kapital unter Einhaltung der gesetzlich zulässigen 

Höchstgrenze in Höhe von rund 35 Prozent des Betrages geschaffen werden, um den das Grundkapital 

erhöht wird (Genehmigtes Kapital 2022/II). In der Summe werden das Genehmigte Kapital 2022/I und 

das Genehmigte Kapital 2022/II somit weiterhin rund 35 Prozent des – durch die Sachkapitalerhöhung 

erhöhten – Grundkapitals betragen. In beiden Fällen soll der Gesellschaft auch wieder die Möglichkeit 

zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss zur Verfügung stehen. Zudem soll die Flexibilität der 

Gesellschaft weiterhin dadurch erhöht werden, dass ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

auch für die Zwecke der Gewährung einer sogenannten Aktiendividende (Scrip Dividend) eingeräumt 

werden kann. Die Aufhebung des durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Februar 

2019 geschaffenen genehmigten Kapitals soll aufschiebend bedingt sein auf die Eintragung des neuen 

Genehmigten Kapitals 2022/I in das Handelsregister. Da das Genehmigte Kapital 2022/I und das 

Genehmigte Kapital 2022/II mit Ausnahme ihrer Höhe und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

identisch sind, werden sie nachstehend zur Vermeidung von Wiederholungen gemeinsam erläutert. 

Zu Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, durch Aufhebung und Neufassung 

von § 4 Abs. 7 der Satzung den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit 

bis zum 11. April 2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber 

lautender Stammaktien gegen Geld- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens 

jedoch um bis zu 321.600.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).  
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Zu Tagesordnungspunk 9 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, aufschiebend bedingt auf das 

Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 zum Beschluss vorgeschlagenen 

Sachkapitalerhöhung durch Schaffung eines neuen § 4 Abs. 10 der Satzung den Vorstand zu 

ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 11. April 2027 das Grundkapital der 

Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- und/oder 

Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 112.560.000 Euro zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2022/II). Der Vorstand soll angewiesen werden, die Ergänzung von § 4 der 

Satzung um einen neuen Abs. 10 erst nach Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 zum 

Beschluss vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung zum Handelsregister anzumelden. 

Bei der Ausnutzung des jeweiligen vorgeschlagenen genehmigten Kapitals steht den Aktionären 

grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 203 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Neben 

einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Stammaktien an die Aktionäre soll es im Rahmen des 

jeweiligen genehmigten Kapitals möglich sein, dass die neuen Stammaktien von Kreditinstituten oder 

diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Durch die Zwischenschaltung von 

Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen wird die 

Abwicklung der Stammaktienausgabe lediglich technisch erleichtert. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen 

das Bezugsrecht ausschließen zu können: 

(1) Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen.  

Durch diesen Bezugsrechtsausschluss soll die Abwicklung einer Emission mit einem 

grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können 

sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und daraus ergeben, dass es notwendig ist, 

ein technisch durchführbares Bezugsrechtsverhältnis darzustellen. Der Wert der 

Spitzenbeträge ist je Aktionär in der Regel gering, weshalb der mögliche 

Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen ist. Demgegenüber ist der 

Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher, was 

zusätzliche Kosten verursacht. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen neuen Stammaktien werden entweder durch Verkauf an der Börse 

oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

(2) Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, sofern die Stammaktien gegen 

Sacheinlagen zum Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des (auch 

mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, 

Betriebsteilen oder Anteilen an Unternehmen ausgegeben werden und der auf die 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Stammaktien entfallende 

anteilige Betrag insgesamt 10 Prozent des bei Wirksamwerden der jeweiligen 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt. 

Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft 

insbesondere die Möglichkeit gegeben werden, in geeigneten Fällen Stammaktien als 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch 
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mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, 

Betriebsteilen oder Anteilen an Unternehmen gewähren zu können. Eigene 

Stammaktien sind als Akquisitionswährung ein wichtiges Instrument. Der 

internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen oftmals 

diese Form der Gegenleistung. Für die Gesellschaft kann die Gewährung von 

Stammaktien zudem eine günstige Finanzierungsmöglichkeit darstellen, welche die 

Liquidität der Gesellschaft schont. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der 

Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, Betriebsteilen oder Anteilen an 

Unternehmen, bei denen die Gegenleistung ganz oder teilweise in Stammaktien 

besteht, ohne die zeitaufwendige Durchführung einer Hauptversammlung und 

gegebenenfalls auch unter Wahrung der Vertraulichkeit und damit schnell und flexibel 

sowohl national als auch auf den internationalen Märkten ausnutzen zu können. Sofern 

sich eine solche Gelegenheit konkretisiert, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er 

von der Ermächtigung zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und gegebenenfalls 

zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird dies 

nur tun, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Dabei wird 

der Vorstand ebenfalls sorgfältig prüfen, ob der Wert der Sacheinlage in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem Wert der Stammaktien steht. Nur wenn diese 

Voraussetzungen gegeben sind, wird der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung 

zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals erteilen. 

(3) Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um eine sogenannte Aktiendividende (Scrip 

Dividend) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals durchführen zu können. 

Bei einer sogenannten Aktiendividende unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

wird den Aktionären angeboten, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder 

teilweise) als Sacheinlage gegen die Gewährung neuer Stammaktien aus dem 

genehmigten Kapital in die Gesellschaft einzulegen. Der Vorstand ist bereits 

ermächtigt, eigene Stamm und/oder Vorzugsaktien der Gesellschaft zu erwerben und 

diese auch unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Durchführung einer Aktiendividende 

zu verwenden. Gegenüber der Durchführung einer Aktiendividende unter Verwendung 

von zuvor erworbenen eigenen Stammaktien ist die Durchführung einer 

Aktiendividende unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit einem 

Liquiditätsvorteil für die Gesellschaft verbunden. 

Die Durchführung einer Aktiendividende kann als an alle Aktionäre gerichtetes Angebot 

unter Wahrung ihres Bezugsrechts erfolgen. In der praktischen Abwicklung einer 

Aktiendividende werden den Aktionären nur jeweils ganze Stammaktien zum Bezug 

angeboten; hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für 

eine ganze Stammaktie nicht erreicht bzw. diesen übersteigt, sind die Aktionäre auf den 

Bezug der Bardividende verwiesen und können insoweit keine Stammaktien erhalten. 

Ein Angebot von Teilrechten oder die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten 

oder Bruchteilen davon erfolgt üblicherweise nicht, weil die Aktionäre anstelle des 

Bezugs von neu auszugebenden Stammaktien aus dem genehmigten Kapital oder 

eigenen Stammaktien anteilig eine Bardividende erhalten. 
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Es kann auch im Rahmen der Durchführung einer Aktiendividende unter Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die 

Durchführung einer Aktiendividende so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen 

Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen 

Gleichheitsgrundsatzes (§ 53a AktG) Stammaktien zum Bezug gegen Abtretung ihres 

Dividendenanspruchs anbietet und damit wirtschaftlich den Aktionären ein 

Bezugsrecht gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Stammaktien 

rechtlich ausschließt. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die 

Durchführung der Aktiendividende zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des 

Umstands, dass allen Aktionären Stammaktien angeboten und überschießende 

Dividendenbeträge durch Barzahlung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein 

Bezugsrechtsausschluss in diesem Fall als gerechtfertigt und angemessen. 

Außerdem kann es – bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der unter 

Tagesordnungspunkt 4 vorgeschlagenen Umwandlung von Vorzugsaktien in 

Stammaktien – vorzugswürdig sein, die Durchführung einer Aktiendividende so 

auszugestalten, dass der Vorstand nur den Aktionären, deren Stammaktien 

dividendenberechtigt sind, Stammaktien aus dem genehmigten Kapital zum Bezug 

gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Vorzugsaktionäre anbietet und den Vorzugsaktionären dann unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Stammaktionäre anbietet, ihren Dividendenanspruch gegen Erwerb 

von als eigene Aktien gehaltenen Vorzugsaktien abzutreten. Die für eine solche 

Umsetzung erforderlichen eigenen Vorzugsaktien kann die Gesellschaft auf der 

Grundlage der (bestehenden) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zuvor 

erwerben. Dies hätte wegen der geringen Zahl der Vorzugsaktien auf die 

Liquiditätssituation der Gesellschaft praktisch keinen nennenswerten Einfluss. In dieser 

Ausgestaltung wäre die Aktiendividende prospektfrei, das heißt ohne eine Pflicht zur 

Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts, umsetzbar. Ohne einen Ausschluss des 

Bezugsrechts der Vorzugsaktionäre auf die neuen Stammaktien würde die 

Durchführung einer Aktiendividende unter Ausnutzung des (bestehenden) 

genehmigten Kapitals voraussichtlich eine Pflicht zur Veröffentlichung eines 

Wertpapierprospekts auslösen, weil den Vorzugsaktionären unter Ausnutzung des 

genehmigten Kapitals nur eine Aktiendividende in Form von Aktien einer anderen 

Gattung angeboten werden könnte. Eine Erstellung eines Wertpapierprospekts im 

Zusammenhang mit der Durchführung einer Aktiendividende wäre mit erheblichem 

Aufwand und Kosten verbunden.  

(4) Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht zugunsten der Inhaber von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, die von der Gesellschaft oder von 

Konzerngesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 

mindestens 90 Prozent beteiligt ist, begeben wurden.  

Auf diese Weise soll den Inhabern solcher Options- oder Wandlungsrechte oder 

Options- oder Wandlungspflichten ein angemessener Verwässerungsschutz gewährt 

werden. Die Bedingungen von Options- oder Wandelschuldverschreibungen sehen 

regelmäßig vor, dass im Fall einer Kapitalerhöhung Verwässerungsschutz entweder 
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durch Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises oder durch Einräumung eines 

Bezugsrechts gewährt werden muss. Um nicht von vornherein auf die Alternative zur 

Verminderung des Options- oder Wandlungspreises beschränkt zu sein, soll für die 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine Ermächtigung vorgesehen werden, das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Stammaktien insoweit auszuschließen, als es 

erforderlich ist, um Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihren 

Options- oder Wandlungsrechten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die 

Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten oder ihre Options- oder 

Wandlungspflichten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung 

erfüllt hätten oder die Gesellschaft von einer Ersetzungsbefugnis Gebrauch gemacht 

hätte. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen der Aktionäre 

und der Gesellschaft zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

(5) Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. 

Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für 

Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen versetzt die Gesellschaft in die Lage, kurzfristig 

günstige Börsensituationen zu nutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung 

einen möglichst hohen Ausgabebetrag ohne Bezugsrechtsabschlag und damit eine 

größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Die Möglichkeit zur 

Kapitalerhöhung zu höchsten Kursen ist für die Gesellschaft besonders deshalb von 

Bedeutung, weil sie Marktchancen schnell und flexibel nutzen, das heißt ohne das 

Erfordernis eines mindestens zwei Wochen dauernden Bezugsangebots, und den dafür 

erforderlichen Eigenkapitalbedarf entsprechend abdecken muss. Diese Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss ist beschränkt auf einen Betrag, der insgesamt 10 Prozent 

des Grundkapitals nicht übersteigt. Auf diese Höchstgrenze von 10 Prozent werden 

Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG als 

eigene Aktien während der Laufzeit des genehmigten Kapitals verwendet oder 

veräußert werden. Eine entsprechende Anrechnung erfolgt für Aktien, die während der 

Laufzeit des genehmigten Kapitals zur Bedienung von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen, die ihrerseits während der Laufzeit des genehmigten 

Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG begeben wurden, ausgegeben werden oder auszugeben sind. Auf 

die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals auf Grundlage 

anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 

direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

werden. Der Bezugsrechtsausschluss darf nur erfolgen, wenn der Ausgabepreis der 

neuen Stammaktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Stammaktien der 

Gesellschaft mit gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand 

wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der 

Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Durch 
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die Begrenzung der Zahl der auszugebenden Stammaktien und die Verpflichtung zur 

Festlegung des Ausgabepreises der neuen Stammaktien nahe am Börsenkurs, werden 

die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen geschützt. 

Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der von der Gesellschaft zu erzielende 

Barmittelzufluss angemessen ist. Im Übrigen haben Aktionäre, die ihre 

Beteiligungsquote im Fall einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

aufrechterhalten möchten, die Möglichkeit, die erforderliche Anzahl von Stammaktien 

über die Börse zu erwerben. 

Die Ermächtigungen enthalten zum Schutz der Aktionäre eine Beschränkung des Gesamtumfangs der 

Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft, bei denen das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Insgesamt 

dürfen nach diesen Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß der 

jeweiligen Ziffer 2 oder 5 gegen Geld- oder Sacheinlage ausgegebene Stammaktien nicht mehr als 10 

Prozent des bei Wirksamwerden der jeweiligen Ermächtigung bestehenden – im Fall des Genehmigten 

Kapitals 2022/II durch die unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 zum Beschluss vorgeschlagene 

Sachkapitalerhöhung entsprechend erhöhten – Grundkapitals betragen. Auf diese Höchstgrenze sind 

– wie vorstehend dargelegt – Aktien anzurechnen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 

oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG neu ausgegeben werden, oder die zur 

Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, die ihrerseits während der Laufzeit der jeweiligen Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Eine 

Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts ist nicht auf die Höchstgrenze 

anzurechnen. Auf den Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zur Ermächtigung zur Ausgabe 

von Options- oder Wandelschuldverschreibungen (Tagesordnungspunkte 8 und 10) wird insoweit 

hingewiesen. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand, in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat 

der CECONOMY AG, die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in den 

umschriebenen Grenzen aus den oben aufgezeigten Gründen und auch unter Berücksichtigung des bei 

Ausnutzung möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 

Es besteht derzeit kein konkretes Projekt, von den vorgeschlagenen Ermächtigungen Gebrauch zu 

machen. Der Vorstand wird in jedem der in diesen Ermächtigungen genannten Einzelfälle sorgfältig 

prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Ausschluss des Bezugsrechts 

nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer 

Aktionäre liegt. Der Vorstand wird über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals in der 

darauffolgenden Hauptversammlung berichten. 

 

Düsseldorf, im Februar 2022 

 

CECONOMY AG 

DER VORSTAND 


